
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Willkommen bei TRACES NT. Dieses Benutzerhandbuch enthält alle 
wesentlichen Informationen für die Ausstellung von GGED-P-

Bescheinigungen in TNT. Es beinhaltet kurze Beschreibungen der 
Programmfunktionen und -fähigkeiten und Schritt-für-Schritt-

Anleitungen. 
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TEIL I – Angaben zur versendeten Sendung – als für die Sendung 
verantwortlicher Unternehmer/zuständige Behörde 

Klicken Sie auf der Homepage auf „Documents“ und anschließend auf „GGED“: 
 

 
 
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „+ Neues GGED erstellen“ rechts oben im Fenster: 

 

Kreuzen Sie das Kästchen „GGED-P“ an. Sie haben nun 3 Möglichkeiten, die Art der Erzeugnisse 
auszuwählen: 

 
• Auswahl aus der Nomenklaturcode-Liste (Beispiel: 030231) 

• Eintippen der Art oder des KN-Codes des Tiers/der Ware (Beispiel: Thunfisch/030231) 

• Klick auf das „+“, um die Erzeugnisse nach Art zu filtern (Beispiel: weißer Thun) 

 

Wählen Sie den Warencode aus der Liste aus. Klicken Sie auch hier auf „GGED-P“. Klicken Sie 
anschließend auf „Fertig“. 

 

Hinweis: Es können mehrere Warencodes gleichzeitig ausgewählt werden.  
 
 

Hinweis: Sie können diese Angaben im Feld I.31 noch löschen, hinzufügen oder ändern.  
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Hinweis: Alle mit einem roten Sternchen * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.  
 
 

Hinweis: Je nach Workflow können die Pflichtfelder variieren.  

 

 

Tipp: Verwenden Sie die Verknüpfung auf der rechten Seite der Bescheinigung, um einfach 

zwischen den Feldern zu navigieren. 
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Feld – I.1. Versender/Ausführer 

Dieses Feld kann auf verschiedene Weise ausgefüllt werden: 
 

• Geben Sie den Namen des Versenders/Ausführers ein und wählen Sie einen Unternehmer aus der 

sich öffnenden Dropdown-Liste. 

 

 
• Wählen Sie einen bevorzugten Unternehmer aus der „Favoriten“-Liste, indem Sie auf den 

grauen Stern klicken. Um einen Unternehmer unter „Favoriten“ zu speichern, führen Sie eine 

erweiterte Suche durch, wählen die richtige Option und klicken dann den Stern auf der linken 

Seite an. So wird der Unternehmer als Favorit gekennzeichnet. 

 

 
 

• Führen Sie eine erweiterte Suche durch, indem Sie auf die Schaltfläche „Erweitert...“ klicken, und 

fügen Sie einige Filter hinzu, indem Sie auf die kleine Schaltfläche „+“ auf der rechten Seite klicken. 

Sobald das richtige Unternehmen ausgewählt wurde, werden „Name“, „Land“ und „ISO-

Ländercode“ im Feld automatisch ausgefüllt. 
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Hinweis: Wenn der Unternehmer noch nicht im System vorhanden ist, können Sie einen neuen 
Unternehmer erstellen, indem Sie auf „+ Neuen Unternehmer erstellen“ klicken. 

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Sie eine erweiterte Suche durchgeführt haben, um 

doppelt angelegte Unternehmer im System so weit wie möglich zu vermeiden. 

Bitte beachten Sie, dass alle Pflichtfelder im Abschnitt „Operator Details“ ausgefüllt werden 

müssen, bevor ein Abschnitt und eine Aktivität gewählt werden können.  Wählen Sie einen der 

verfügbaren Abschnitte und die korrekte Aktivität. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“: 

Es kann passieren, dass sich ein Fenster öffnet, um Sie darüber zu informieren, dass im System 

bereits andere Unternehmer vorhanden sind, die ähnliche Namen haben. Um 

Doppeleintragungen zu vermeiden, überprüfen Sie zunächst, ob das Unternehmen bereits in der 

Liste der Vorschläge vorhanden ist. Wenn nötig, können Sie auch eine Aktivität zu einem 

bestehenden Unternehmen hinzufügen. 

Wenn Sie keines der angebotenen Unternehmen übernehmen wollen, klicken Sie zum Schließen 

des Fensters auf das rechts oben befindliche Kreuz. 

 

 

Wenn dies nicht der Fall ist, schließen Sie dieses Fenster, um das Unternehmen speichern zu können: 
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• Es ist auch möglich, auf „Bearbeiten“ zu klicken, um den Inhalt des Feldes zu ändern, oder 

es zu löschen und einen anderen Versender/Ausführer auszuwählen, indem Sie auf die 

Schaltfläche „Löschen“ klicken. 

 

Tipp: Sie können die Details des ausgewählten Betriebs sehen, indem Sie auf die drei Punkte klicken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hinweis: Der GGED-P-Abschnitt/-Bereich ist Lebensmittel/tierische Nebenprodukte.  
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Feld – I.2. GGED-Nummer 

Die GGED-Bezugsnummer wird vom System automatisch zugewiesen, sobald Sie den Entwurf speichern 
bzw. die GGED einreichen. 

Feld – I.3. Lokale Bezugsnummer 

Es ist möglich, dem GGED eine lokale Bezugsnummer hinzuzufügen. Dieses Feld ist fakultativ. 

Feld – I.4. Grenzkontrollstelle/Kontrollstelle/Kontrolleinheit 

 Eingeloggt als für die Sendung verantwortlicher Unternehmer: Wenn Sie nur eine Rolle als 
für die Sendung verantwortlicher Unternehmer haben, dann schlägt Ihnen das System 
automatisch die Grenzkontrollstelle vor, die Ihrem Unternehmen zugeordnet ist. Klicken 
Sie auf „Auswählen“, um eine andere Grenzkontrollstelle festzulegen. 

 

 
Wenn Sie eine andere Grenzkontrollstelle auswählen möchten, tippen Sie die ersten Buchstaben oder 
suchen Sie sie über die erweiterte Suche. Das Vorgehen ist das gleiche wie für Feld I.1. 
 

 Eingeloggt als Grenzkontrollstelle: Klicken Sie auf „Meine GKS zuweisen“, um die korrekte 
Kompetenz auszuwählen. 

Wenn Sie eine andere Grenzkontrollstelle auswählen möchten, tippen Sie die ersten Buchstaben 
oder suchen Sie sie über die erweiterte Suche. 

Das Vorgehen ist das gleiche wie für Feld I.1. 
 

 
Hinweis: Nur eine für GGED-P zuständige Grenzkontrollstelle kann bei der Ausstellung eines 
GGED-P ausgewählt werden. 
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Feld – I.5. Code der Grenzkontrollstelle/Kontrollstelle/Kontrolleinheit 

Der Code wird vom System automatisch zugewiesen, sobald Feld I.4 ausgefüllt wurde. 
 

Feld – I.6. Empfänger/Einführer 

Um dieses Feld auszufüllen, ist eines der für Feld I.1. beschriebenen Verfahren anzuwenden. 

 

Feld – I.7. Bestimmungsort 

Dieses Feld ist automatisch auf „Unternehmer wählen“ gesetzt und mit den Informationen aus Feld I.6 
„Empfänger/Einführer“ ausgefüllt. Um die Angaben in diesem Feld zu ändern, ist eines der für Feld I.1. 
beschriebenen Verfahren anzuwenden. 

 

 

Feld – I.8. Für die Sendung verantwortlicher Unternehmer 

Wenn Sie nur eine Rolle als für die Sendung verantwortlicher Unternehmer haben, wird dieses 
Feld automatisch mit den Angaben Ihres Unternehmens ausgefüllt. Um die Angaben in diesem 
Feld zu ändern, ist eines der für Feld I.1. beschriebenen Verfahren anzuwenden. 

 

 

Hinweis: Ein Benutzer, der an unterschiedliche Betriebe/Unternehmen gekoppelt ist, muss hier das 
Betreffende auswählen. 
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Feld – I.9. Begleitdokumente 

In diesem Feld muss die Nummer der Gesundheitsbescheinigung angegeben werden, die von den 
zuständigen Behörden des Drittlandes zugewiesen wurde, und weitere einschlägige Dokumente 
können angefügt werden. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Begleitdokument hinzufügen“ oder „Zeugnisverweis hinzufügen“: 

 Begleitdokument hinzufügen: 

Wählen Sie die Art des Dokuments aus der entsprechenden Drop-Down-Liste und ergänzen Sie alle 
sachdienlichen Angaben, z. B. „Nummer“ oder „Land“. 

Wenn Sie eine bisher nicht vorhandene Datei hochladen möchten, klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Datei(en) auswählen“. Klicken Sie anschließen auf die Schaltfläche 

„✓Übertragen”. 

„Zeugnisverweis hinzufügen“: 

Der Zeugnisverweis ist der Verweis auf eine EINFUHR-Bescheinigung, die in TRACES ausgestellt wurde. 

Geben Sie die Nummer der EU-IMPORT-Bescheinigung an. 
 
 

 

Hinweis: Wenn das GGED durch Klonen einer durch ein Drittland in TRACES ausgestellten 

EINFUHR-Bescheinigung erstellt wird, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Zudem wird die 

IMPORT-Nummer im Feld „Links“ aufgeführt. 
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Feld – I.10. Voranmeldung 

Geben Sie in diesem Feld das geschätzte Datum und die geschätzte Uhrzeit ein, zu der die Sendung 
voraussichtlich an der Einfuhrstelle ankommen wird, an welcher sich die GKS befindet. 

Klicken Sie auf das kleine Kalendersymbol, um das Datum auszuwählen, und klicken Sie auf das 
Kästchen, um die genaue Uhrzeit (in Stunden und Minuten) anzugeben. 

 

Tipp: Ein Klick auf das kleine Uhrensymbol stellt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.

  
 
 
 

Hinweis: Sie können mehrere Begleitdokumente hinzufügen und diese durch Ziehen und 
Ablegen der Elemente mit den Pfeilen auf der linken Seite anordnen. Nur das erste Dokument 
wird in der PDF-Version des GGED angezeigt. 

Tipp: Nachdem Sie die Felder I.1, I.6, I.9 und I.10 ausgefüllt haben, können Sie Teil I des GGED 
bereits „Als Entwurf speichern“ und später vervollständigen. 
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Kontrollplaner 

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein, zu welcher Sie an der GKS kontrolliert werden möchten. 

Feld – I.11. Ursprungsland 

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, sobald Sie „Feld I.31 Beschreibung der Sendung“ ausgefüllt 
haben. 

Feld – I.12. Ursprungsregion 

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, sobald Sie „Feld I.31 Beschreibung der Sendung“ ausgefüllt 
haben. 

Feld – I.13. Transportmittel 

Klicken Sie auf „Transportmittel hinzufügen“, um das Transportmittel auszuwählen, mit dem die 
Sendung an der Grenzkontrollstelle ankommen wird. Es kann zwischen „Schiene“, „Straßenfahrzeug“, 
„Flugzeug“ und „Schiff“ gewählt werden. 

 

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Wenn das Verkehrsmittel bereits im System gespeichert ist, 
wird es während der Eingabe in der Dropdown-Liste angezeigt. Wählen Sie es aus. 

 

Wenn es noch nicht im System vorhanden ist, füllen Sie die Felder aus und klicken auf die grüne 
Schaltfläche „+ Erstellen“. 
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Feld – I.15. Ursprungsbetriebe 

Falls zutreffend, wird dieses Feld basierend auf den Angaben in Feld I.31 automatisch ausgefüllt. 

Feld – I.16. Transportbedingungen 

Kreuzen Sie hier die während des Transports notwendige Temperaturkategorie an. 

 

Feld – I.17. Containernummer/Plombennummer 

Gegebenenfalls sind die Container- und Plombennummer anzugeben. 

Feld – I.18. Zertifiziert als/für 

Wählen Sie die richtige Option für den Bestimmungszweck der Sendung. Die angezeigten 
Optionen hängen vom ausgewählten KN-Code ab. 

 

Hinweis: Sie können mehrere Transportmittel hinzufügen und sie durch 
Ziehen mithilfe der Pfeile auf der linken Seite anordnen. 
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Feld – I.19. Konformität der Waren 

Kreuzen Sie die korrekte Art der Warenkonformität an. 
 

 

Feld – I.20. / I.22. / I.23. / I.23. / I.24. / I.25. / I.26. Zweck 

Wählen Sie den richtigen Grund, aus dem die Sendung transportiert wird. Fall nötig, füllen Sie die 
erforderlichen Informationen durch einen Klick auf „Erweitert...“ aus. 

 

 

Feld – I.20. „Zur Umladung“ 

Für den Fall, dass das Transportmittel der Sendung gewechselt wird und direkt an eine andere GKS in 
der EU oder in einen Drittstaat gesendet wird. 

Eine Dokumentenprüfung wird an der ersten GKS (Eingangsgrenzkontrollstelle) durchgeführt. Danach 
darf die Sendung an eine zweite GKS transportiert werden, wo dann eine Nämlichkeitskontrolle und 
eine Warenuntersuchung mithilfe eines weiteren GGED durchgeführt werden. Die zweite GKS kann im 
selben oder auch in einem anderen Mitgliedstaat liegen. 

Wählen Sie entweder die GKS, zu der die Sendung nach der Dokumentenprüfung transportiert werden 
darf, oder das Bestimmungsdrittland, in das die Sendung weitertransportiert wird. Hier können Sie 
zudem angeben, wer für die Ladung verantwortlich ist, falls dies von den Angaben in Feld I.8 abweicht. 
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Feld – I.22 „Zur Durchfuhr nach“ 

Für den Fall, dass eine Sendung aus einem Drittland durch EU-Gebiet hindurch in ein weiteres Drittland 
transportiert wird. (Beispiel: Russland – Frankreich – Australien) 

Geben Sie den Namen des Bestimmungsdrittlandes an. Die Dokumentenprüfung wird an der GKS 
durchgeführt. 

 

 

Feld – I.23 „Für den Binnenmarkt“ 

Wenn die Sendung für den EU-Markt bestimmt ist. 

Feld – I.24 „Bei nicht EU-konformen Waren“ 

Wählen Sie die Art des Bestimmungsortes der versendeten Sendung. 
Geben Sie zudem die Registrierungsnummer an, falls zutreffend. 

 

 

Feld - I.25 „Zur Wiedereinfuhr“ 

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn die Waren aus der EU stammen und in die EU zurücktransportiert 
werden, da die Einfuhr von einem Drittstaat verweigert wurde. 
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Transport 
 

 

 

Feld – I.27. Transportmittel nach der Grenzkontrollstelle/Lagerung 

Wählen Sie das Transportmittel, das nach der GKS genutzt wird. Das Vorgehen ist das gleiche wie für 
Feld I.13. 

Feld – I.28. Transportunternehmen 

Wählen Sie den Transportunternehmer, der nach der GKS genutzt wird, indem Sie das für Feld I.1. 
beschriebene Verfahren anwenden. 

Feld – I.29. Datum des Abtransports 

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit des Abtransports von der GKS an. Orientieren Sie sich hierzu an 
den Erklärungen zu Feld I.10. 

Feld – I.31. Beschreibung der Sendung 

In diesem Feld müssen die Pflichtfelder je nach Warenart ausgefüllt werden. 
 

 
 

 

Über „+ Erzeugnis hinzufügen“ oder „Erzeugnisse ändern“ können Sie einen KN-Code 
hinzufügen oder den ausgewählten KN-Code ändern. 

 „Entfernen“ löscht das ausgewählte Erzeugnis aus dem Dokument. 

 Die Optionen „Zeilen löschen“ und „Zeile hinzufügen“ wirken sich auf die im Dokument 
enthaltenen Zeilen mit Erzeugnissen aus. Sie können auch Zeilen löschen, ändern oder 
hinzufügen, indem Sie auf die kleinen Symbole auf der rechten Seite des Feldes klicken. 

Tipp: Sie können 5, 10, 50 oder 100 Zeilen gleichzeitig hinzufügen, indem Sie auf den Pfeil 
klicken.  

 „Optionale Spalten anzeigen“ zeigt Ihnen weitere, optionale Spalten. 

 Füllen Sie im Bereich „Gesamtmenge“ die Pflichtfelder aus. 

Hinweis: Dieses Feld ist in den folgenden Fällen ein Pflichtfeld: 

- bei Waren, die zur Umladung, Durchfuhr, Überwachung, Wiedereinfuhr oder Lieferung an 

kontrollierte Bestimmungsorte, einschließlich Weitertransporteinrichtungen und Kontrollstellen, 

wo weitere amtliche Kontrollen notwendig sind, bestimmt sind. 

- bei nicht EU-konformen Durchfuhrwaren 

Hinweis: Die Angabe des “Ursprungslandes” ist verpflichtend und wird automatisch in Feld I.11 
kopiert. 

Hinweis: Vergessen Sie nicht, die richtige Maßeinheit und die Art der Verpackung auszuwählen, 
indem Sie auf den Pfeil rechts vom Feld klicken. 
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Wählen Sie hierzu „Bio“ als Warentyp in der Zeile des Erzeugnisses im GGED aus: 
 

 
Wenn dieser Warentyp ausgewählt wird, muss eine Kontrollbescheinigung (COI) als Begleitdokument mit 
dem GGED verknüpft werden. Klicken Sie auf die Option „Zeugnisverweis hinzufügen“ und wählen Sie die 
Kontrollbescheinigung (COI) aus, die an das GGED gekoppelt werden soll. 

Hinweis: Verknüpfen eines GGED mit einem COI 
 
Im Falle von Bio-Erzeugnissen und Umstellungserzeugnissen, bei denen an den 
Grenzkontrollstellen ökologische Untersuchungen durchgeführt werden müssen, und deren 
Unternehmer die Produkte der Sendung des GGED auf dem EU-Markt als Bio-Erzeugnisse 
oder Umstellungserzeugnisse freigeben möchte, ist es zwingend erforderlich, als Warentyp 
‚Bio‘ im GGED in TRACES anzugeben (siehe unten) und eine Kontrollbescheinigung (COI) mit 
dem GGED zu verknüpfen. 
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Wenn ein GGED mit einer Kontrollbescheinigung verknüpft ist, erscheint der zugehörige Link 
automatisch im Feld „Links“ unter der Bezugsnummer der Kontrollbescheinigung. 

 
 

 

 
 

 

Achtung! 

 
Die obenstehende Regel gilt NICHT für Erzeugnisse, die von ökologischen Untersuchungen an 
Grenzkontrollstellen ausgenommen sind (also diejenigen, für welche in Feld 10 der 
Kontrollbescheinigung ausschließlich der Ort der Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr angegeben werden kann), auch im Falle, dass es lediglich aufgrund nationaler 
Rechtsvorschriften erforderlich ist, die Ware an in TRACES als Orte der Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr registrierten Grenzkontrollstellen zu untersuchen und ein 
Eingangsdokument im Format des GGED beizufügen. 
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Feld – I.35. Erklärung 

Lesen Sie die Erklärung und klicken Sie dann auf „Zur Entscheidung übermitteln“ rechts unten im 
Fenster. 

 

Sobald das Dokument übermittelt wurde, ändert sich der Status in „NEU“. Die Behörde hat Zugang 
zum GGED-P, um Teil II auszufüllen und die Entscheidung zu treffen. 

 
 

 
 

Fehlermeldung 

Wenn Sie eines der Felder falsch ausgefüllt oder ein Feld übersehen haben, wird eine Fehlermeldung 
angezeigt. Klicken Sie auf das „Erweitern“-Symbol auf der rechten Seite der Fehlermeldung, um die 
vollständige Meldung zu lesen. Klicken Sie auf jede einzelne Meldung, um auf das jeweilige Feld 
zuzugreifen, das geändert werden muss. 

 

 

Vergessen Sie nicht, das Dokument erneut zur Entscheidung zu übermitteln, nachdem Sie die Felder 
korrigiert haben. 

Sie haben TEIL I des GGED-P erfolgreich abgeschlossen! 

Andere Optionen 

Wenn Sie unten auf der Seite auf „Mehr“ klicken, können Sie Folgendes tun: 

 „Löschen“: Das GGED-P löschen. 

Hinweis: Der für die Sendung verantwortliche Unternehmer kann TEIL I weiterhin ändern, 
solange sich das amtliche Eingangsdokument noch in der Übermittlungsphase befindet 
(Status „NEU”). 
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 „Als neu kopieren“: Ein neues GGED-P erstellen, in dem die meisten Felder aus dem 
Originaldokument kopiert werden. Das Originaldokument wird in keiner Weise verändert, wenn 
Sie diese Aktion durchführen. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „PDF-Vorschau“ können Sie Folgendes tun: 

 die Bescheinigung im PDF-Format einsehen 

 Wenn Sie auf „Erweiterte Druckoptionen“ klicken, öffnet sich das Fenster zur Sprachauswahl, 
mit dem Sie das PDF-Dokument in mehreren Sprachen gleichzeitig drucken können. 

COI als GGED kopieren („Clone as GGED from a COI“) 

Diese Funktion erlaubt es dem für die Sendung verantwortlichen Unternehmer, ein GGED auf 
Grundlage einer Kontrollbescheinigung zu erstellen, auch wenn der für die Sendung verantwortliche 
Unternehmer selbst nicht in dieser erwähnt wird. 

Navigieren Sie im Menü unter „Dokumente“ zu den Kontrollbescheinigungen und klicken Sie auf „Clone 
as GGED“: 

 

 
Geben Sie im sich öffnenden Fenster alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf „Clone as 
GGED“, um die beiden Dokumente miteinander zu verknüpfen: 

 

So werden die beiden Dokumente miteinander verknüpft. 
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TEIL II – Kontrollen – Als GKS 
 

Als GKS können Sie auf das GGED-P zugreifen und alle Informationen aus Teil I ändern. 
 

 
 
 

Feld – II.3 Dokumentenprüfung 

Geben Sie „Zufriedenstellend“/ „Nicht zufriedenstellend“ an, .je nach EU-Standard. 

Feld – II.4 Nämlichkeitskontrolle 

Wenn die Kontrolle durchgeführt wurde, klicken Sie „Ja“ an und geben Sie 
„Zufriedenstellend“/ „Nicht zufriedenstellend“ an, je nach EU-Standard. 
Wenn die Kontrolle nicht durchgeführt wurde, können Sie das Feld entweder frei lassen 
oder „Nein“ anklicken. 

Feld – II.5 Warenuntersuchung 

Wenn die Kontrolle durchgeführt wurde, klicken Sie „Ja“ an und geben Sie „Zufriedenstellend“/ „Nicht 
zufriedenstellend“ an, je nach EU-Standard. 

Wenn die Kontrolle nicht durchgeführt wurde, können Sie das Feld entweder frei lassen oder „Nein“ 
anklicken. 

 

Hinweis: Wenn Sie nicht möchten, dass der Unternehmer das GGED-P weiter ändert, klicken 
Sie auf „Unterzeichnen als In Bearbeitung“. Von diesem Zeitpunkt an kann der für die Sendung 
verantwortliche Unternehmer die Angaben aus Teil I nicht mehr ändern. 

Hinweis: Wenn in den Feldern II.4. und II.5 „Ja” ausgewählt wurde, muss „Zufriedenstellend”/ 

„Nicht zufriedenstellend” angegeben werden. 
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Feld – II.6. Labortests 

Dieses Feld soll nur dann ausgefüllt werden, wenn eine Warenuntersuchung  durchgeführt 
wird. Klicken Sie auf „+ Labortest hinzufügen“, um weitere Untersuchungen hinzuzufügen. 

 

Wählen Sie das Erzeugnis, das getestet werden soll, und die Testkategorie aus. Wählen Sie den Test aus 
der Liste. 

 

Machen Sie nun die Pflichtangaben zur Motivation und zur Schlussfolgerung 
(„Inspector conclusion“). Über „+ Add Counter Analysis“ können Sie zudem 
eine Gegenanalyse hinzufügen. 
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Hinweis: Wenn die Motivation „Stichprobe“ ist, können Sie das GGED-P mit der 
Schlussfolgerung „ausstehend“ unterzeichnen und die Testergebnisse später durch einen Klick 
auf „Testergebnisse übermitteln” einreichen. 
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Feld – II.9 / II.10 / II.11 / II.11 / II.12 / II.13 / II.14 / II.15 Schlussfolgerung 

Geben Sie Ihre Entscheidung bezüglich der Sendung an und füllen Sie die erforderlichen Informationen 
aus. 

 Akzeptieren: Wählen Sie das Kästchen „Akzeptieren“ und eine der für Feld II.12 verfügbaren 
Optionen aus 

 

 

 

 Ablehnen: Klicken Sie die Option „Ablehnen“ an und wählen Sie eine der Optionen, die für 
Felder II.16 „NICHT ZULÄSSIG“ und II.17 „Grund für die Verweigerung“ zur Verfügung stehen. 
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 Teilweise ablehnen: Wählen Sie „Teilweise ablehnen“ aus, wenn Sie nur einen Teil der Sendung 

zulassen möchten. 
 

Nachdem Sie die Sendung teilweise abgelehnt haben, werden Sie auf einen anderen Reiter umgeleitet, 
in dem Sie sowohl Ihre Entscheidung zum akzeptierten Teil der Sendung als auch Ihre Entscheidung zum 
abgelehnten Teil der Sendung übermitteln können. 

Mit der grünen Schaltfläche können Sie ablehnen oder teilweise ablehnen. Wenn Sie in der Zeile des 
Erzeugnisses auf „teilweise ablehnen“ klicken, werden Sie gebeten, die Anzahl der Packstücke 
und/oder die Anzahl der Einheiten, die Sie ablehnen möchten, auszuwählen. 

 

Wenn Sie in der Zeile des Erzeugnisses auf „Teilweise ablehnen“ geklickt haben, können Sie Angaben 
zu den Mengen und Packstücken machen, die Sie ablehnen/akzeptieren. 
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Anschließend können Sie in jedem Reiter (Entscheidung zum Akzeptieren/Ablehnen der Sendung) die 
abschließende Entscheidung treffen: 
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 Zur Umladung zulassen („Authorise for transhipment“): Wenn in Feld I.20 in TEIL I Umladung 
angegeben wurde, wird diese Option in TEIL II automatisch übernommen und das 
Bestimmungsdrittland wird automatisch in Feld II.9 angegeben. 

 

 

 
 Zur Durchfuhr zulassen: Wenn in Feld I.22 in TEIL I Zur Durchfuhr nach angegeben wurde, wird 

diese Option in TEIL II automatisch übernommen und das Bestimmungsdrittland wird automatisch 
in Feld II.9 angegeben. 

Hinweis: Eine Sendung, die teilweise abgelehnt wurde, erkennen Sie im Menü an einem kleinen 
blauen Symbol neben der GGED-Nummer. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, sehen Sie die Links 
für beide zugehörigen GGEDs: die validierte Sendung und die abgelehnte: 
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Feld – II.21. Bescheinigungsbefugter 

Hier unterzeichnen Sie die Validierung/Ablehnung der Sendung. Sie können auch unterzeichnen, 
indem Sie auf die Schaltfläche unten auf der Seite klicken. 

 

 

Wenn Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben, ist der Status des Dokuments nun VALIDIERT, 
ABGELEHNT oder TEILWEISE ABGELEHNT. 
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Feld – II.19 Sendung neu verplombt 

Dieses Feld wird angezeigt, wenn in Feld I.6 von TEIL I die Container- und Plombennummer eingegeben 
wurden. Sobald die Untersuchungen durchgeführt wurden, hat die Behörde die Möglichkeit, die 
Containernummer – falls erforderlich – für die Neuverplombung anzugeben. 

Feld – II.20 Bezeichnung der Grenzkontrollstelle 

In diesem Feld werden automatisch die Angaben zu der Behörde, die TEIL II ausfüllt, eingefügt. 

Feld – II.21 Bescheinigungsbefugter 
Hier unterzeichnen Sie die Validierung/Ablehnung der Sendung. Sie können auch unterzeichnen, 
indem Sie auf die Schaltfläche unten auf der Seite klicken. 

 

Wenn Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben, ist der Status des Dokuments nun VALIDIERT, 
ABGELEHNT, TEILWEISE ABGELEHNT, AUTHORIZED FOR TRANSSHIPMENT oder ZUGELASSEN ZUR 
DURCHFUHR. 

 

Feld – II.23 Nummer des Zollpapiers 

Hier handelt es sich um ein Freitextfeld. 

 

Sie haben TEIL II des GGED-P erfolgreich abgeschlossen! 
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Andere Optionen 

Wenn Sie unten auf der Seite auf „Mehr“ klicken, können Sie Folgendes tun: 

 Das Dokument löschen. 
 

 Ersetzen: Erstellen Sie ein Ersatzdokument des GGED-P, falls einige Informationen nach der 
Validierung geändert werden müssen. Das erste GGED wird dann den Status „Ersetzt“ und das 
neue GGED-P den Status „Gültig“ haben. Beide werden miteinander verknüpft und diese 
Verknüpfung wird auch auf dem gedruckten Dokument erscheinen. 

 Als neu kopieren: Es wird ein neues GGED-P erstellt, das mit den Angaben des bereits vorhandenen 
Dokuments vorausgefüllt wird. In diesem Fall werden die zwei CHED-P nicht miteinander 
verknüpft. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „PDF-Vorschau“ können Sie Folgendes tun: 

 eine Vorschau der Bescheinigung im PDF-Format anzeigen 
 

 eine Vorschau der Bescheinigung im PDF-Format sowie des Quantity Management (für den Zoll) 
anzeigen 

 

 In den „Erweiterten Druckoptionen“ können Sie die Sprachen auswählen, in denen Sie 

das Dokument drucken möchten. Sie können mehr als eine Sprache auswählen. 

 
 
 
 
 
 
 

TEIL III – Follow up – Als örtliche zuständige Behörde 

In Fällen, bei denen eine Überwachung/überwachte Weiterbeförderung notwendig ist, kann die örtliche 
zuständige Behörde Folgemaßnahmen festlegen, um die eine Sendung voranzukündigen und die erfolgte 
Ankunft am Bestimmungsort zu bestätigen. 

Suchen Sie auf der Startseite „Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument“ nach dem jeweiligen 
GGED-P und klicken Sie auf den Button „Aktionen“. Klicken Sie dann, wie unten zu sehen, auf „+ Neue 
Folgemaßnahme hinzufügen“. 
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Nachdem Sie das GGED-P geöffnet haben, klicken Sie auf den Tab „TEIL III – Follow up“. 
 

 

 

Dies leitet Sie auf den Tab weiter, in dem Sie eine neue Folgemaßnahme hinzufügen können, wenn die 
Sendung konform ist, oder zwischen mehreren Optionen wählen können, falls die Sendung zurückgesendet 
werden muss. 

 



33  

 

 


